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Fünftes Internationales Film-Festival in Locarno

(29. Juni bis 9. Juli 1950)

Wenn wir auf das diesjährige Filmfestival in Locarno zurückblicken,
das fünfte seiner Art, kommen wir nicht darum herum, die Gesamtheit
der vorgeführten Filme reichlich zufällig und willkürlich zu finden. Es

mag dies in erster Linie damit zusammenhängen, dafj die Locarneser
Veranstaltung, entgegen etwa der Venezianischen Biennale, nicht die
Unterstützung staatlicher Gelder geniest, sondern zur Hauptsache eine
Angelegenheit des lokalen Verkehrsvereins ist. Es ist natürlich von dieser

Seife für ein Film-Festival als einer künstlerischen Manifestation nur
soweit Interesse vorhanden, als sie Gäste nach dem Süden zu ziehen
vermag. Allerdings sollte gerade das diesjährige Festival, das gewifj
touristisch auch kein Erfolg war, zeigen, daf) diese Gäste und Fremden
erst durch die künstlerische Bedeutsamkeit der Veranstaltung
angezogen werden. Es wird sich für Locarno wohl die alleinige Alternative
ergeben: die Segel zu streichen oder dann in jeder Hinsicht zuzusetzen,
bis die Veranstaltung konkurrenzfähig ist.

Noch in anderer Sicht ist die Situation der Locarneser Veranstaltung
eine besondere: die Filme werden nicht von den respektiven
Produzenten, ihren «Vätern», vorgeführt, sondern von den Verleihern, ihren
kommerziellen «Paten». Und hier gehen die Interessen zuweilen so weit
auseinander, daf? der Produzent die Vorführung eines presfigemätyg
bedeutenden Filmes gerne sähe, während der Verleiher aus markt-
mäfyigen Ueberlegungen gegen eine vorzeitige Projektion ist. Dabei
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